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Erwerbsersatzordnung

Z)/e /m Pf>rH>a/tM/îg,sreg7emenf £7«geÖM/7/ri?/7e/7ge/Zw/>SWm« /«/orm/ere« se/;/-aM.s/MA/7zc/i MÄerzri'eTrie/-
te« lies /tecAwMHgs/ïi/irm w/7 der Frvve/Twraatzons'wMw.g, de«? z(M.s/M//ew M«d Abgeben der Me/de/corte
sow/e der /«/brmar/o« des ,4«ge/?dri,ge« der Ar/wee. Trotzdem tamen o/r v/'e/e Te/z/er vor, d/e nrirm/t
d/esem Se/trag ger«e zm Tzese/t/ge« /?e//e«.

Vac/i/o/ge/zde AM-s/M/zrMMge« WMrde« mm vom /ör 5"oz/'a/ve«/c/!OAM«g, AAtez/Mng Äe/frdge
M/zd G'e/d/e/.s'fMwge« A7/k7ZT7£'0, Sefe'on /nvM/;'rf;'räöbegr/j/ M/zd Tagge/der zMr kéz/wgM/zg geste//?.

Immer wieder kommt es vor, dass Dienstlei-
stende gegenüber Durchführungsorganen der
Erwerbsersatzordnung den Vorwurf erheben,
die Erwerbsausfallentschädigungen würden
ihnen nicht innert angemessener Frist aus-
bezahlt. Wird solchen Beanstandungen nachge-
gangen, stellt sich dann nicht selten heraus, dass

sich die Auszahlung verzögerte, weil die Melde-
karte vom Dienstleistenden nicht vollständig
ausgefüllt oder an einen falschen Adressaten
weitergeleitet wurde.
Dies zeigt, wie bedeutsam es für einen reibungs-
losen Ablauf des Verfahrens ist, dass der Fourier
seiner Informationspflicht gegenüber den
Dienstleistenden ausreichend nachkommt. Für
diese Aufgabe stehen ihm verschiedene Unter-
lagen zur Verfügung, die nachstehend erwähnt
seien.

- Anleitung für die Instruktion der Wehrpflich-
tigen (insbesondere in den Rekrutenschulen)
(Bestellnummer 318.704*). Sie sagt dem Fou-
rier, über welche Punkte er die Wehrpflichti-
gen zu instruieren hat und enthält die entspre-
chenden Ausführungen oder gibt an, in wel-
chen Dokumenten diese zu finden sind.

- Weisungen des Bundesamtes für Sozialversi-
cherung an die Rechnungsführer der Armee
betreffend die Bescheinigung der Soldtage
gemäss Erwerbsersatzordnung (Regl. 51.3/V,
im Verwaltungsreglement eingebundener gel-
ber Teil).

- Merkblatt über die Erwerbsausfallentschädi-
gungen (Bestellnummer 318.708.2*). Auszug
siehe Kasten!

~ EO-Merkblatt für in Ausbildung begriffene
Personen (Bestellnummer 318.708.4*).

Für besondere Fragen können auch die Schulad-
ministratoren eingeschaltet werden.
Unter Hinweis auf die Ausführungen unter Zif-
fer 13 der «Weisungen des Bundesamtes für
Sozialversicherung an die Rechnungsführer der
Armee betreffend die Bescheinigung der Sold-

tage gemäss Erwerbsersatzordnung» sei hier
noch in Erinnerung gerufen, dass es dem Fourier
untersagt ist, dem Dienstleistenden für gleiche
Soldtage mehr als eine Meldekarte abzugeben.
Trotzdem kommen nach Feststellung der Aus-
gleichskassen ab und zu Doppelbescheinigun-
gen vor. Diese führen, wenn sie von der zustän-
digen Ausgleichskasse nicht bemerkt werden,
zu einer doppelten Ausrichtung der Erwerbs-
ausfallentschädigungen. Grösste Vorsicht sei-
tens der Fouriere ist hier also geboten!
Ein einwandfreier Vollzug der Erwerbsersatz-
Ordnung hängt ganz entscheidend von der
Arbeit des Fouriers ab. Es ist deshalb wichtig,
dass er seine Aufgabe auf diesem Gebiet gebüh-
rend wahrnimmt!

* Zu beziehen bei der Eidgenössischen Druck-
sachen- und Materialzentrale, 3000 Bern

Vom Rechnunfltlührer auszufüllen • A remplir par le comptable# Da riempire dal contablle
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Auszug aus dem Merkblatt über die Erwerbsausfallentschädigungen (Ausgabe Januar 1984)

£«Z.yc/zà77zgHzzg.s/>e/'ec/2//g/e ftraone«
1 Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung haben in der Schweiz oder im Ausland
wohnende Personen, die:

- als Dienst- oder Hilfsdienstpflichtige in der schweizerischen Armee (einschliesslich
Frauenhilfsdienst und Rotkreuzdienst) Dienst leisten, für jeden besoldeten Diensttag;

- im Zw7.se/zMtz Dienst leisten, für jeden Tag, für den sie eine Funktionsvergütung erhal-
ten;

- an eidgenössischen oder kantonalen Z-ezter/ruwe« von Tugend und A/zort teilnehmen, für
jeden Kurstag, für den sie ein Taggeld erhalten;

- an Tungsc/zudzen/ezterkursen teilnehmen, für jeden Kurstag, für den sie den Funktions-
sold erhalten.

Zi'nz'.s'cMdzgnMg.sarren

2 Die //aus/za/tentoc/zddzgung erhalten:
- verheiratete Männer und Frauen;
- ledige, verwitwete und geschiedene männliche und weibliche Dienstleistende, die mit

Kindern im Sinne von Ziffer 5 zusammenleben - unerheblich ist dabei das Alter der
Kinder - oder wegen ihrer beruflichen oder amtlichen Stellung gehalten sind, einen
eigenen Haushalt zu führen.

3 Die ZfzzZsc/zddz'guMg /ur A/tanste/zende erhalten Männer und Frauen, denen keine
Haushaltentschädigung zusteht.

4 Die Haushaltungsentschädigung und die Entschädigung für Alleinstehende be-
tragen:

TzzZrc/zàA/gzzng
D/ezwZ/mZenTe //aMr/za/ZMZzg^czzZic/zäz/ZgMZjg /MZ T//e/zwZc/!f«(7e

Betrag in % Betrag in %

des durch- Mindest- Höchst- des durch- Mindest- Höchst-
schnittlichen betrag betrag schnittlichen betrag betrag
vordienstlichen vordienstlichen
Erwerbs- im Tag im Tag Erwerbs- im Tag im Tag
einkommens

% Fr. Fr.
einkommens

% Fr. Fr.

Ledige Rekruten - - - 17.- 17.-
Erwerbstätige 75 35.- 105.- 35 17.- 49.-

*75 70.- 105.- 35 42.- 49.-
Nicht Erwerbstätige - 35.- 35.- - 17.- 17.-

* _ 70.- 70.- - 42.- 42.-
* Während bestimmten Beförderungsdiensten (z. B. Unteroffiziersschulen, Offiziersschulen, Abverdienen eines Grades).

5 Die Äj/zdez-zu/age wird ausgerichtet für:

- die Kinder des Dienstleistenden;
- die Pflegekinder des Dienstleistenden, die dieser unentgeltlich zu dauernder Pflege

und Erziehung zu sich genommen hat;
- die ausserehelichen Kinder (im Sinne des bis Ende 1977 geltenden Zivilrechts) des

Dienstleistenden, sofern er für diese Unterhaltsbeiträge zahlen muss.
Auch dienstleistende ZraMe« haben Anspruch auf diese Zulagen.
6 Die Kinderzulage beträgt Fr. 13.- im Tag und wird gewährt für:
- jedes Kind bis zum vollendeten 18. Altersjahr;
- Kinder in Ausbildung bis zum vollendeten 25. Altersjahr.
Wegen der Begrenzung der Gesamtentschädigung (siehe ZifFern 11 und 12) kann diese
Zulage nicht in jedem Fall für alle Kinder ausgerichtet werden.
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7 Die t//7rerafwrz««g,szw/ag<? wird an Dienstleistende ausgerichtet, welche die Rekruten-
schule oder bestimmte Beförderungsdienste absolvieren und die in Erfüllung einer
rechtlichen oder sittlichen Unterhalts- oder Unterstützungspflicht aufkommen für:
- Eltern, Grosseltern, Kinder, Enkel,
- Geschwister,
- Pflege-, Stief- oder Schwiegereltern,
- geschiedene Ehegatten,
soweit diese Personen der Unterstützung bedürfen und für sie nicht schon Anspruch auf
Kinderzulage besteht.

8 Die Unterstützungszulage beträgt:
- Fr. 26.- im Tag für die erste vom Dienstleistenden unterstützte Person;
- Fr. 13.- im Tag für jede weitere unterstützte Person.
Sie wird gekürzt, soweit sie die auf den Tag umgerechnete tatsächliche Unterstützung des
Dienstleistenden übersteigt oder wenn das Einkommen der unterstützten Person die
gesetzlich festgelegten Grenzen überschreitet.

9 Die Äernefezw/age erhalten Dienstleistende, welche die Kosten eines Betriebes tra-
gen (Geschäftsräume usw.) und den überwiegenden Teil ihres Einkommens aus einer
selbständigen Erwerbstätigkeit erzielen als:

- Eigentümer, Pächter oder Nutzniesser;
- Teilhaber einer Kollektivgesellschaft;
- unbeschränkt haftender Teilhaber einer Kommanditgesellschaft;
- Teilhaber einer anderen auf einen Erwerbszweck gerichteten Personengesamtheit

ohne juristische Persönlichkeit (z. B. einfache Gesellschaft, Erbengemeinschaft).
Die Betriebszulage wird auch an hauptberuflich mitarbeitende Familienmitglieder in der
Landwirtschaft ausgerichtet, wenn diese bei einer ununterbrochenen Dienstleistung von
mindestens 13 Tagen während mindestens 10 Tagen durch eine Aushilfe ersetzt werden,
deren Barlohn im Tagesdurchschnitt mindestens Fr. 38.- erreicht.

10 Die Betriebszulage beträgt Fr. 38.- im Tag.

ßegre«zw«g z/er Gesa/wte«Ac/zä/f/gzz«g

11 Bei Zriwrtoat/gen darf die gesamte Entschädigung gemäss den Ziffern 2 bis 8 das

durchschnittliche vordienstliche Erwerbseinkommen, auf jeden Fall aber Fr. 140.- im
Tag, nicht übersteigen. Bis zum Betrag von Fr. 61.- und während bestimmter ße/oVtfe-

bis zum Betrag von Fr. 96.- wird sie jedoch nicht gekürzt.
Die Betriebszulage wird zusätzlich zur Gesamtentschädigung ausgerichtet und nie
gekürzt.

12 Bei Mc/z/enverferärigen darf die gesamte Entschädigung gemäss den Ziffern 2 bis 8

Fr. 61.- im Tag und während bestimmter fie/o></erw«g.î(//e/Mte Fr. 96.- im Tag nicht über-
steigen.

ZVzAc/zàW/gî/ng ôez zUèe/Tj/os/g/ceff

14 Bei voller oder teilweiser Arbeitslosigkeit (Kurzarbeit) wird für die Bemessung der

Entschädigung auf das Einkommen abgestellt, das der Dienstleistende vor Eintritt der

Arbeitslosigkeit erzielt hat. Ist die Erwerbsausfallentschädigung gleichwohl niedriger als

die Arbeitlosenentschädigung, so kann der Dienstleistende die Differenz im Rahmen der

gesetzlichen Bezugsdauer bei seiner Arbeitslosenkasse geltend machen (ausgenommen
für Rekrutenschulen und Beförderungsdienste).
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iVac/i/o/gend rrç/èn u>/r7Anen wiederewma/ d/e 7/â'Ae dé\s e/feArr/ven kerp/ZegungsAredries 7/1 Erinnerung.

Ge//end/wac/iMwg der Fn/scAdd/gung
17 Für die Geltendmachung
- der Unterstützungszulage
- der Haushaltungsentschädigung für Unverheiratete
- der Kinderzulagen für aussereheliche Kinder (Ziffer 5)

- der Betriebszulage für mitarbeitende Familienmitglieder in der Landwirtschaft
muss der Dienstleistende F/gdnzungsA/drrer ausfüllen, die beim Rechnungsführer oder
bei der Ausgleichskasse bezogen werden können.
18 Der Anspruch auf Erwerbsausfallentschädigung erlischt mit dem Ablaufvon 5 Jah-
ren seit Beendigung des Dienstes.

rluszaA/ung der Fn/scAdd/gung
19 Die Entschädigung wird grundsätzlich dem Dienstleistenden ausbezahlt. Richtet
jedoch der Arbeitgeber dem Dienstleistenden für die Zeit des Dienstes Lohn aus, so
kommt die Entschädigung dem Arbeitgeber zu, soweit sie die Lohnzahlungen nicht
übersteigt.
20 Die Auszahlung der Entschädigung erfolgt bei kürzeren, in der Regel einen Monat
nicht überschreitenden Dienstleistungen nach Beendigung des Dienstes, bei länger
dauernden Dienstleistungen erstmals nach den ersten zehn Tagen und hieraufmonatlich
nachschüssig.
Bedürfen Dienstleistende in der Armee oder ihre Angehörigen der Entschädigung für
die Bestreitung des Lebensunterhaltes in kürzeren Zeitabständen, so können sie die Aus-
Zahlung nach jeweils zehn Tagen verlangen.

/f usAdïrç/fe

21 Auskünfte erteilen die AHV-Ausgleichskassen und ihre Zweigstellen. Das Verzeich-
nis aller Ausgleichskassen befindet sich auf der letzten Seite der Telefonbücher.

Berechnung des effektiven Verpflegungskredites

Momentaner Verpflegungskredit gemäss Ver-
pflegungskredit und Richtpreise 1/85:
Fr. 4.95 je Mann und Tag für Rekrutenschulen
Fr. 5.65 je Mann und Tag für alle übrigen Schu-
len und Kurse
Nach Berücksichtigung dèr dienstfreien
Wochenenden, den fakultativen Nachtessen, der
nicht abzugebenden Mahlzeiten am Einrük-
kungs-und Entlassungstag sowie allfallige weite-
ren Einsparungen durch nicht volles Ausnützen
der Thgesportion, steht ein e//eAr/ver ke/p/7e-
gungsAred/r von

Fr. 7.70ye Mann und 7àg

zur Verfügung. Wenn Sie diesen Betrag auf eine
fünfköpfige Familie umrechnen, so ergibt dies
ca. Fr. 35.-/Tag, welche nur für den Einkaufvon
Verpflegung verfügbar sind. Aufgerechnet auf

einen Monat ergibt dies den Betrag von
Fr. 1000.-. Welche Familie kann monatlich die-
sen Betrag nur für Verpflegungsmittel aus-
geben? Die Kosten für Zubereitung, Brenn-
Stoffe, Küchenmaterial und weitere Hilfsmittel
nicht eingerechnet!

Zu diesem Themenbereich mehr in der näch-
sten Nummer.
7n der ^4/>ri/-yfusgaöe «72er Fourier», ne/cAe a/s

ewe/rerre Sondernummer zur 7)e/eg/errenver-
samm/ung des ScAwe/zeriscAen FourienerAandes
erscAe/nr, AericAlen wir üAerdas 77iema «AucAen-
d/ensr und Fourier» m/r Tftnwe/sen und 77ps zur
k^rs/7egungjp/ongesfo/rung f/nAdus/ve Zw/scAen-
verp/7egungenj und zur ZusammenarAe/r m/r der

Auc/ienmannscAa/r. Und nnrüri/cA üAerv/e/e wer-
rere aArue//e 7Aemen.'

98 Der Fourier 3/85


	Erwerbsersatzordnung

